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Sauberes Wasser: Millenniumsziel 
kaum zu schaffen – Privatisierungs- 
debatte entspannt sich
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2008 zum Internationalen Jahr der Sani-
tärversorgung ausgerufen. Der Weltwassertag am 22. März erhält damit eine 
besondere Bedeutung – nicht zuletzt, weil eines der zentralen Millenniumsziele 
der Vereinten Nationen verfehlt zu werden droht. Das Ziel, die Zahl jener Men-
schen, die keinen Zugang zu adäquaten Sanitäreinrichtungen haben, bis 2015 zu 
halbieren, hinkt dem Zeitplan deutlich hinterher. Dies hängt auch mit einer eher 
geringen „Popularität“ des Themas Wasser und Abwasser zusammen – verglichen 
etwa mit dem weltweiten Modethema Klimawandel. So sind abwasserpolitische 
Themen etwa aufgrund kulturell abgesteckter Tabuzonen öffentlich nur schwer 
zu vermitteln. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über den Stand der welt-
weiten Sanitärversorgung, zeigt die wesentlichen Hindernisse zur Erfüllung des 
Millenniumsziels auf und skizziert Strategien zu ihrer Überwindung.

Im September 2002 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die acht 
Millenniums-Entwicklungsziele (MEZ) ausgerufen, um unter der Anstrengung 
der gesamten Weltgemeinschaft Armut zu mindern und die Lebensverhältnisse der 
Menschen nachhaltig zu verbessern (Kasten).1 Die acht Millenniumsziele sind in 
18 Zielvorgaben unterteilt und in weiteren 48 Indikatoren operationalisiert. Damit 
wird ein nachprüfbares Raster der weltweiten Entwicklung aufgespannt, das eine 
disziplinierte und zielorientierte Diskussion erlaubt.� 

Dabei spielt aus der Sicht der Wasserinfrastrukturpolitik das Ziel 7 – Sicherung 
der ökologischen Nachhaltigkeit – eine besondere Rolle. Dieses Ziel setzt sich 
aus drei Zielvorgaben (9–11) zusammen, die wiederum in acht Zielindikatoren 
aufgeschlüsselt werden. Zielvorgabe 10 bestimmt, „bis 2015 den Anteil der Men-
schen um die Hälfte zu senken, die keinen nachhaltigen Zugang zu einwandfreiem 
Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen haben“.3 Diese Zielvor-
gabe wurde auf dem Weltkongress „Nachhaltige Entwicklung“ in Johannesburg 

�	  UN: Resolution Adopted by the General Assembly, A/RES/55/2, 2000; siehe hierzu die Homepage der 
Millenium Development Goals der UN, www.un.org/millenniumgoals/. Ein laufend aktualisiertes Monitorsystem 
findet man bei der Statistischen Abteilung der UN: mdgs.un.org.
�	  Die Interagency and Expert Group IAEG ist für die Erhebung der Daten und ihre internationale Vermittlung 
zuständig. Die IAEG unterstützt auch weltweit Länder, die notwendigen Kapazitäten zur Messung und Ermittlung 
der Fortschritte aufzubauen. Die Überprüfung und Bewertung der Fortschritte erfolgt durch den Millenium Report 
und durch den Generalsekretär der UN. 
�	  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): Der Beitrag Deutschlands zur 
Umsetzung der Milleniums-Entwicklungsziele. Materialien 140, 2005.

Martin Jekel (TU Berlin)

Georg Meran 
gmeran@diw.de

Christian Remy (TU Berlin)



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 12–13/2008144

von den Vereinten Nationen verabschiedet. Unter 
Berücksichtigung neuester Prognosen zum Bevöl-
kerungswachstum ergibt sich eine Zahl von 1,6 Mil-
liarden Menschen, die im Zeitraum von 2005 bis 
2015 an eine angemessene Sanitärversorgung an-
geschlossen werden müssen.� Falls sich die aktuelle 
Anschlussrate nicht drastisch erhöht, so der neu-
este UN-Report, werden 600 Millionen Menschen 
ohne Zugang zu grundlegender Hygieneversorgung 
bleiben. Bei Betrachtung der regionalen Unter-
schiede zeigt sich, dass die Probleme nicht überall 
gleichermaßen drängend sind. Abbildung 1 zeigt, 
dass die Länder in West-, Ost- und Süd-Ost-Asien, 
Nord-Afrika und Lateinamerika (einschließlich der 
Karibik) auf dem Wege der Zielerreichung sind. 

In Nord-Afrika, den GUS-Ländern, Latein-Ame-
rika und Nordafrika ist die Zielerreichung auf die 
bereits hohe Versorgungsquote im Jahr 1990 zu-
rückzuführen, in China, Süd-Asien und Süd-Ost-
Asien dagegen auf den raschen Aufbau der Sanitär-
Infrastruktur.

Auffallend sind die Disparitäten, die zwischen 
städtischen Ballungsräumen und ländlichen Zonen 

�	  Vgl. UN: The Millennium Development Goals Report 2007. New 
York 2007. Einen umfangreichen Überblick bietet auch das Joint 
Monitoring Programm der WHO und der UNICEF: www.wssinfo.org. 

Abbildung 1

Bevölkerung mit Sanitärversorgung nach Weltregionen
In Prozent
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Quelle: UN: The Millennium Development Goals Report 2007.� DIW Berlin 2008

zu finden sind. Es besteht ein deutliches Stadt-Land-
Gefälle. Urbane Zonen sind sanitär besser versorgt 
als der ländliche Raum (Tabelle 1). 

Eine auf den ersten Blick plausible Erklärung 
führt diesen Unterschied auf die hohe Wohndich-
te des urbanen Raumes zurück. Konventionelle 
Abwasserentsorgungssysteme sind im ländlichen 
Raum aufgrund ihrer Leitungsgebundenheit und 
ihres hohen Wasserbedarfs sehr kostspielig. Hin-
gegen sind leitungsgebundene Entsorgungssysteme 
in der Stadt aufgrund stark ausgeprägter Skalen-
vorteile der Wohndichte wirtschaftlich tragbar. In 
den letzten Jahrzehnten sind aber eine Vielzahl an 
kreislauforientierten und dezentralen Sanitärkon-
zepten entwickelt worden, die sich gerade für den 
ländlichen Raum und das städtische Umland eignen. 
Der mangelnde Anschlussgrad muss daher auch 
noch andere Gründe haben. 

Steuerung und Management  
der Wasserinfrastruktur

Es ist inzwischen in der Fachwelt unbestritten, dass 
der mangelnde Zugang zu Trinkwasser und zu den 
sanitären Basiseinrichtungen nicht auf einen Mangel 
an der Ressource Wasser an sich zurückzuführen ist, 
sondern auf politökonomisch begründete Misswirt-
schaft. Die UNESCO lässt nichts an Deutlichkeit zu 
wünschen übrig, wenn sie in ihrem Weltwasserbe-
richt schreibt: „A basic insight ....is that the insuffi-
ciency of water (particular for drinking water supply 

Die Milleniums-Entwicklungsziele

1.	 Beseitigung der extremen Armut und des 
Hungers

2.	 Verwirklichung der allgemeinen Grundschul-
bildung

3.	 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und Ermächtigung der Frauen

4.	 Senkung der Kindersterblichkeit

5.	 Verbesserung der Gesundheit von Müttern

6.	 Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und 
anderen Krankheiten

7.	 Sicherung der Ökologischen Nachhaltigkeit

8.	 Aufbau einer weltweiten Entwicklungs-
partnerschaft

Sauberes Wasser: Millenniumsziel kaum zu schaffen – Privatisierungsdebatte entspannt sich



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 12–13/2008 145

auf Skepsis seitens nichtstaatlicher Organisationen 
(NGO), dass der Einbezug der betroffenen Bevölke-
rung „auf gleicher Augenhöhe“ wirklich erfolgt.� 

Die Vorbehalte beziehen sich zumeist auf die 
Wohlfahrtsorientierung („welfare-based models 
of development“) des Entwicklungskonzepts der 
Milleniums-Entwicklungsziele, die Fragen der 
Menschenrechte und ihrer Durchsetzung im demo-
kratischen Prozess als Paralleleffekt und nicht als 
Ursache für die Wohlstandsentwicklung zu sehen 
scheinen. 

Nirgends zeigt sich das deutlicher als in der De-
batte über Privatisierungen im Wassersektor: Der 
ungehinderte Zugang zu Wasser wird als unveräu-
ßerliches Menschenrecht angesehen. Kriterien der 
ökologischen und der wirtschaftlichen Effizienz 
können niemals die Einschränkung dieses Rechts 
legitimieren – so die Meinung der Vertreter vie-
ler internationaler und lokaler Nichtregierungs-
organisationen. In vielen praktischen Detailfragen 
kommt dieser grundsätzliche Unterschied zwischen 
wohlfahrtstheoretischen Ansätzen und Menschen-
rechtsorientierung zum Ausdruck, so zum Beispiel 
bei der Frage, ob die Bezahlung des Wasserkonsums 
durch Vorauszahlungen (pre-paid cards) gesichert 
werden darf. 

Insgesamt kann man aber beobachten, dass sich die 
gegensätzlichen Lager aufeinander zu bewegen. 
Man kann heute nicht mehr behaupten, dass die 
relevanten internationalen Entwicklungsorganisa-
tionen und Geldgeber (zum Beispiel die Weltbank) 

�	  In einem kürzlich erschienen Fachartikel untersucht P. Nelson die 
Unterschiede zwischen dem Politikansatz der MEZ und den stärker 
menschenrechtsorientierten Ansätzen von Nichtregierungsorganisa-
tionen. Nelson, P.: Human Rights, the Millenium Development Goals, 
and the Future of Development Cooperation. World Development, 
Vol. 35, 2007, 2041–2055. Die Skepsis gegenüber den MEZ speist sich 
auch aus der Geschichte ihrer Entstehung. Die MEZ sind aus einem 
Report des Development Assistance Commitee (DAC) der OECD 
hervorgegangen. 

and sanitation) is primarily driven by an inefficient 
supply of services rather than water shortages“.� 
Die Gründe für diesen Zustand künstlicher Wasser-
knappheit und sanitärer Unterversorgung liegen in 
Missständen, die auch in anderen Infrastruktursekto-
ren anzutreffen sind.� Missmanagement, Korruption, 
geringe institutionelle Strukturen zur Ausübung der 
erforderlichen Steuerung, bürokratische Trägheiten 
aufgrund mangelnder Verantwortungsstrukturen und 
ein geringes Bildungsniveau der Beteiligten sind 
Gründe dafür. Zu nennen sind aber auch wasser-
sektorspezifische Faktoren:�

1.	 Geringe gesamtpolitische Bedeutung des Was-
sersektors bei vielen Zentralregierungen.

2.	 Kulturelle Tabuzonen, die den überkommenen 
Sanitärbereich dem Zugriff eines modernen 
Managements vorenthalten.

3.	 Politisch gestützte Wasserrechte insbesondere 
für den Landwirtschaftssektor, die eine effizi-
ente Allokation der Wasserver- und -entsorgung 
verhindern.

4.	 Zu starke Förderung angebotsorientierter Wasser-
infrastrukturprojekte, die nicht auf Verbrauchs-
effizienz der Nachfrageseite setzen.

Die UN hat Kriterien effizienter Steuerung und 
Managements (governance) entwickelt. Damit ist 
es möglich, Infrastrukturmaßnahmen in Hinblick 
auf ihren Erfolg zu evaluieren. Zu diesen Kriterien 
zählen die Partizipation auf allen Ebenen (lokal, 
national) und Mitbestimmung im Produktionspro-
zess (direkt oder durch intermediäre Interessenver-
tretungen), Transparenz (freier Informationsfluss), 
Gleichheit, Effektivität und Effizienz und vieles 
Andere. Zielkriterien aufzustellen, garantiert na-
türlich noch nicht ihre erfolgreiche Umsetzung in 
geeigneten Institutionen. Da sich die internationa-
len Organisationen dieses Umstands bewusst sind, 
haben sie sich mit politischen Umsetzungsproble-
men beschäftigt. Den Fachleuten ist klar, dass die 
Infrastrukturentwicklung nicht schematisch top-
down umgesetzt werden kann. Die Einbeziehung 
der verschiedenen (lokalen) Gruppierungen in den 
Investitionsentscheidungsprozess und in die spätere 
Betreiberphase ist unerlässlich, um Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten. Obwohl diese Sichtweise in 
internationalen Organisationen inzwischen zum 
„common sense“ zu gehören scheint, trifft man 

�	  UNESCO: Water, a Shared Responsibility. The United Nations’ 
World Water Development Report 2, 2006. Lomberg, B.: The Skeptical 
Enviromentalist. Measuring the Real State of the World. Cambridge 
MA 2001, 19 ff. und 152 ff. Lomberg kontrastiert auf amüsante Weise 
apokalyptische Szenarien der weltweiten Wasserknappheit aus dem 
Berichtswesen engagierter Umweltverbände und weltanschaulicher 
Think Tanks mit der statistischen Realität. 
�	  Eine übersichtliche Aufzählung befindet sich in Winpenney,J.: 
World Panel of Financing Water Infrastructure: Financing Water for All. 
2003 (sogenannter Camdessus- Report).
�	  Vgl. Falkenmark, M. et al.: On the Verge of a New Water Scarcity: 
A Call for Good Governance and Human Ingenuity. SIWI Policy Brief, 
2007. 

Tabelle 1

Stadt-Land-Gefälle der Sanitärversorgung 
in ausgewählten Ländern 1990 und 2004
Anteil der versorgten Bevölkerung in Prozent

Stadt Land

Brasilien 1990 82 37
2004 83 37

China 1990 64 7
2004 69 28

Indien 1990 45 3
2004 59 22

Russland 1990 93 70
2004 93 70

Quelle: UN Millenium Indicators. DIW Berlin 2008
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grundsätzlich auf Privatisierung setzen und top-
down Entwicklungsstrategien ungeachtet des poli-
tisch-kulturellen Umfeldes durchsetzen wollen.� 

Investitionsbedarf und Finanzierung  
der Sanitär-Infrastruktur

Der Status quo einer in vielen Regionen weiterhin 
ungenügenden Wasser- und Sanitärversorgung 
führt nicht nur zu erheblichen Gesundheits- und 
Sterberisiken. Langfristig schadet er durch die Kon-
tamination der Umwelt (Biosphäre, Grundwasser, 
Küstengewässer) auch der Produktivität der betrof-
fenen Volkswirtschaften. Die volkswirtschaftlichen 
Schäden des status quo sind erheblich.10 Da die Um-
setzung der Milleniumsentwicklungsziele jedoch 
politisch gesetzt ist, bleibt im folgenden ausschließ-
lich die Frage nach den Kosten von Interesse. Es 
gibt hierzu eine Vielzahl von Studien, die in ihren 
Schätzungen weit auseinander liegen.11 Dies liegt 
zu einem an unterschiedlichen Erhebungsmethoden, 
zum anderen an unterschiedlichen Annahmen in 
Hinblick auf den Investitionsbedarf. 

Aus Tabelle 2 ist klar ersichtlich, dass die Gesamt-
kosten von der Art der ergriffenen sanitärtechni-
schen Maßnahme abhängen. Eine genaue Pro-
gnose muss sich daher mit der Frage beschäftigen, 

�	 Siehe beispielsweise die Ausführungen im Camdessus- Report, 
a. a. O., 9 ff.
10	  Hutton, G., Haller, L.: Evaluation of the Costs and Benefits of 
Water and Sanitation Improvements at the Global Level. WHO, Genf 
2004. Sie schätzen den monetarisierten Nutzen der Verwirklichung 
der MEZ in Abhängigkeit von verschiedenen Qualitätsszenarien der 
technischen Umsetzung auf 20 Milliarden US-Dollar bis zu 555 Milliar-
den US-Dollar pro Jahr. 
11	   Toubkiss, J.: Costing MDG Target 10 on Water Supply and 
Sanitation: Comparative Analysis, Obstacles and Recommendations. 
2006, www.financingwaterforall.org.

welches Sanitärkonzept in Abhängigkeit von den 
regionalen Eigenarten zum Einsatz kommen soll. 
Das Weltwasserforum hat in einer Veröffentlichung 
die wichtigsten Ergebnisse verschiedener Studien 
zusammengestellt und verglichen. Die Ergebnisse 
hängen stark von der Versorgungsqualität (zum 
Beispiel kommunales, regionales Abwassersystem 
oder in-situ Sanitärkonzept), der Definition von 
„Zugang zur Sanitärinfrastruktur“, der Abschätzung 
der variablen durchschnittlichen Betriebskosten, 
der Berücksichtigung der Investitionskosten, den 
Ersatzinvestitionen für bestehende Anlagen und 
regionaler Differenzierung und so weiter ab. In einer 
neuen Studie wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass zur Kostenabschätzung verschiedene Szenarien 
berücksichtigt werden, bei denen unterschiedliche 
Qualitätsgrade der Versorgung unterstellt werden. 
Sie gelangen auf Gesamtkosten zur Erfüllung des 
MEZ (Ziel 10) von etwa 800 Milliarden US-Dollar.12 
In diesen Gesamtwert sind auch die zukünftig erwar-
teten Kosten der Erhaltung der alten Infrastruktur 
mit einbezogen. Auffallend ist dabei, dass sich die 
Kostenstruktur der Wasserversorgung stark von je-
ner der Sanitärinfrastruktur unterscheidet. Obwohl 
beide etwa gleich hoch sind (36 Milliarden US-
Dollar pro Jahr), sind 80 Prozent der Kosten für die 
Trinkwasserversorgung für den Erhalt der vorhan-
denen Infrastruktur (15 Prozent Neuinvestitionen) 
aufzuwenden, während bei der Sanitärausstattung 
etwa 55 Prozent für die Ersatzinvestitionen (40 Pro-
zent Neuinvestitonen) anfallen. 

Wegen des hohen Kapitalbedarfs ist der Aufbau der 
Sanitärinfrastruktur auf angepasste Finanzierungs-
instrumente angewiesen. Dies ist umso wichtiger, 
als viele der Länder und Kommunen, in denen 
diese Investitionen durchgeführt werden müssen, 
keinen freien Zugang zum nationalen oder globalen 
Kapitalmarkt haben. Finanzierungsmöglichkeiten 
des Infrastrukturbereichs werden oftmals durch den 
Umstand erschwert, dass Tilgung und Zins nicht 
gesichert sind. Gerade der Wassersektor gilt wegen 
der langen Amortisationszeiten der Investitionen 
sowohl bei Kreditgebern als auch bei institutionellen 
Transferleistern als unattraktiv.13 

In der internationalen Statistik werden drei Finan-
zierungsquellen unterschieden: (i) Internationale 
Transfers, Kredite oder Mischformen beider, (ii) pri-
vate Investitionen und (iii) budgetäre Zuteilungen 
aus den nationalen Haushalten. 

12	  Hutton, G., Bartram, J.: Regional and Global Costs of Attaining 
the Water Supply and Sanitation Target (Target 10) of the MDG. 
WHO/HSE/AMR/08/01, 2008, www.who.int/water_sanitation_
health/economic/cba_interventions/en/index.html; siehe auch die 
Zusammenfassung im Bulletin of the World Health Organization, 
Januar, 2008, 86 (1).
13	  Brenn, J.: The Downward Trend in Aid to Water Supply and Sanita-
tion Has Been Reversed. Or Has It? OECD Observer, No. 254, 2006.

Tabelle 2

Kosten der WSSD-Ziele zur Sanitärversorgung nach Art  
der technischen Umsetzung
In Milliarden US-Dollar

Jährlich
Gesamtkosten  

bis 2015

Sanitäroptionen für ländliche Gebiete
(1) Verbesserte herkömmliche Praxis/Förderung der  
Sanitär- und Hygieneerziehung

0,8 11

(2) Einfache Grubenlatrine 4 48
(3) Belüftete Grubenlatrine 5 70
(4) Latrine mit Wasserspülung 6 76
(5) Sickergruben 13 174

Sanitäroptionen für städtische und randstädtische Gebiete
(6) Förderung der Sanitär- und Hygieneerziehung 2 27
(7) Kanalanschluss mit Niedriglohnarbeit 12 150
(8) Anschluss an Kanalisation (Schätzung 1) 15 190
(9) Anschluss an Kanalisation (Schätzung 2) 25 325
(10) Anschluss an Kanalisation & Kosten für Abwasserbehandlung 38 490
(11) Weitergehende Abwasserreinigung 67 870

Quelle: UNEP 2004. DIW Berlin 2008

Sauberes Wasser: Millenniumsziel kaum zu schaffen – Privatisierungsdebatte entspannt sich



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 12–13/2008 147

Eine Studie von WaterAid errechnete für 2001, 
dass die Investitionen zu rund 20 Prozent durch 
internationale Entwicklungshilfe, zu 70 Pro-
zent durch nationale Budgetzuteilungen und zu 
10 Prozent durch den privaten Sektor finanziert 
werden.14 

Den Hauptteil der internationalen Entwick-
lungshilfe tragen die sogenannten DAC-Mitglie-
der.15 Die für den Wassersektor bereitgestellte 
direkte Entwicklungshilfe, sogenannte Official 
Development Assistance (ODA), ist nach einer 
Wachstumsphase Ende der 90er Jahre zunächst 
abgesunken, um nunmehr wieder zuzunehmen.16 
Im Jahr 2005 betrug sie 4,5 Milliarden US-Dollar 
(Abbildung 2).17 

Es ist auffallend, dass 50 Prozent der ODA-Zu-
wendungen in den Aufbau großer Wasserver- und 
-entsorgungsprojekte fließen. Es ist zu vermuten, 
dass ein stärker angepasster Einsatz technischer 
Lösungen die Investitionskosten erheblich senken 
würde. Selbstverständlich reicht der pauschale Hin-
weis auf „small is beautyful“ nicht aus, sondern 
bedarf einer genaueren Operationalisierung. In einer 
kürzlich erschienen Studie wird ein entscheidungs-
unterstützender Algorithmus vorgestellt, der unter 
Berücksichtigung relevanter Investitionskriterien 
(Erschwinglichkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Effizienz, Kosten etc.) Investitionsmöglichkeiten in 
eine Rangordnung bringt. 18 Dieses Planungsinstru-
ment berücksichtigt die Teilnahme verschiedener 
Funktionsträger und der Zielgruppen, vermeidet 
also die überkommenen technokratischen Ansätze 
einer Top-down-Planung. 

Zahlen über private Investitionen sind sehr schwer 
erhältlich. Dies liegt zum einen daran, dass zentrale 
Daten nur für einen Teil der Entwicklungsländer 
vorliegen und zum anderen viele Formen der Public-
Private-Partnership in die Statistik eingehen. Aus 
dem Datenbestand der Weltbank wird ersichtlich, 
dass im Jahr 2005 1,7 Milliarden US-Dollar inves-
tiert wurden. Im Jahr 2006 bezifferte sich die Höhe 
auf etwa zwei Milliarden US-Dollar. Interessant ist 
dabei, dass die meisten Finanzströme in den ost-
asiatischen Raum und nach Lateinamerika flossen. 

14	  Annamraju, S., Calaguas, B., Gutierrez, E.: Financing Water and 
Sanitation. Wateraid briefing papers, 2001. 
15	  Das Development Assistance Committee (DAC) besteht aus den 
Mitgliedsländern der OECD mit Ausnahme von Tschechien, Island, 
Südkorea, Mexiko, Polen, Slowakei und der Türkei. 
16	  ODA sind Finanzströme, die von den DAC-Staaten oder ihren 
ausübenden Organisationen gesteuert werden. Jede Transaktion steht 
im Dienst der ökonomischen Entwicklung des Ziellandes und weist 
den Charakter eines zinsbegünstigen Kredits (concessional loan) mit 
einem mindestens 10prozentigen Beihilfezuschuss (grant) auf. Weitere 
Details finden sich bei Clermont, F.: Official Development Assistance 
for Water. World Water Forum, 2006. 
17	  OECD: Measuring Aid to Water Sector. 2007. 
18	  Mara, D. et al.: Selection of Sustainable Sanitation Arrangements. 
Water Policy 9, 2007, 305–318. 

Afrika spielt bei den privaten Beteiligungen eine 
untergeordnete Rolle. 

Angepasste Sanitärkonzepte 

Angesichts des hohen Investitionsbedarfs, der sich 
aus dem Millenniumsziel (Teilziel 10) ableitet, ist 
die Frage nach möglichen technologischen Alter-
nativen zu den herkömmlichen Sanitärkonzepten 
von strategischer Bedeutung.19 

In industrialisierten Ländern hat sich die Schwemm-
kanalisation als Mittel zur Abwasserableitung his-
torisch entwickelt. Aufgrund des hohen Bedarfs an 
Spülwasser und der aufwändigen Bauweise sind 
diese Systeme für Entwicklungsländer oft nicht 
geeignet, da nicht ausreichend Frischwasser zur 
Verfügung steht und hohe Investitionen erforderlich 
sind. Daher sind einfache, wasserverbrauchsarme 
dezentrale Systeme („on-site sanitation“) besser 
geeignet, um die Grundversorgung mit sanitären 
Einrichtungen zu gewährleisten. Solche Systeme 
zeichnen sich durch geringen Investitionsbedarf, 
geringen Wasserbedarf, ausreichende Sicherheit 
bezüglich hygienischer und umwelttechnischer 
Anforderungen und einfachen Betrieb und Wartung 
aus. Zudem bieten sie durch ihre Flexibilität und 

19	  Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des 
Kompetenzzentrums Wasser Berlin, www.kompetenz-wasser.de. 

Abbildung 2

Offizielle Entwicklungshilfemittel 1990 bis 2004 nach 
Infrastrukturprojekten
In Prozent
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Wasser-Ressourcen-Schutz
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Quelle: World Water Forum. � DIW Berlin 2008
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einfache Errichtung im Vergleich zu aufwändigen 
Kanalsystemen für die oft ungesteuerte Entwicklung 
von Siedlungen eine gute Lösung. Trockenen Sys-
temen (Latrinen), Systeme mit wenig Spülwasser, 
vereinfachten Kanalsystemen („simplified sewer“) 
und dezentralen Kleinkläranlagen beziehungsweise 
Sickergruben sind verschiedene Möglichkeiten der 
technischen Umsetzung von on-site sanitation. Bei 
richtiger Konstruktion und Wartung der Anlagen 
bieten sie auf einfache und kostengünstige Weise 
ein hohes Maß an Prävention von durch Fäkalien 
übertragene Krankheiten. 

Wenn eine Vermischung des Toilettenabwassers 
mit dem restlichen häuslichen Abwasser (Küche, 
Bad etc) vermieden wird, können die Teilströme 
einer separaten Behandlung unterzogen werden, 
so dass sich Potentiale für eine Verwertung der 
enthaltenen Nährstoffe (aus Urin und Fäkalien) 
beziehungsweise eine Wiederverwendung des 
gereinigten Restabwassers eröffnen („Ecosan“). 
Dabei kommt dem nährstoffreichen und keimfreien 
Urin eine besondere Bedeutung zu: Er kann als 
Flüssigdünger direkt in der Landwirtschaft ver-
wertet werden.

Insgesamt kann auch mit alternativen Lösungen 
zum traditionellen zentralen Abwassersystem unter 
Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen eine 
zuverlässige und kostengünstige sanitäre Grund-
versorgung in vielen Entwicklungsländern erreicht 
werden. 

Fazit

Die mangelhafte Wasserversorgung und fehlende 
nachhaltige Sanitärstruktur zählen zu den drängends-
ten Problemen in den meisten Entwicklungsländern. 
Der Investitionsbedarf ist von einem Umfang, der die 
Leistungsfähigkeit dieser Länder oft übersteigt. Daher 
hat die internationale Staatengemeinschaft folgerich-
tig gehandelt und sich über die Definition der Mill-
enniumsentwicklungsziele zur Abhilfe verpflichtet. 
Aus ökonomischer Sicht muss hinzugefügt werden, 
dass der Investitionsnutzen von nicht abschätzbarer 
Höhe ist. Investitionen in den Wasserbereich stehen 
auf der Rangskala ihrer produktiven Effekte an ers-
ter Stelle vor Investitionen in andere Infrastruktur-
Bereiche, da sie gesellschaftliche Grundbedürfnisse 
erfüllen. Andere Infrastrukturnetze (zum Beispiel 
Verkehr, Elektrizität oder Kommunikation) sind zwar 
für das Wachstum einer Volkswirtschaft von größter 
Bedeutung, entfalten aber ihre Wirkung erst, wenn die 
Menschen nicht mit mangelnden Hygieneverhältnissen 
und mangelndem Wasserzugang kämpfen müssen.  

Der selbst gesetzte Zeitrahmen droht allerdings 
gesprengt zu werden. Innerhalb von zehn Jahren 
muss das Millenniumsentwicklungsziel bei Wasser 
und Abwasser erreicht werden. Es gilt daher, keine 
Zeit mit ordnungspolitischen Debatten über die 
richtige institutionelle Form des Wassersektors zu 
verschwenden. Ein pragmatischer Politik-Ansatz, 
der die nationalen und regionalen Eigenheiten be-
rücksichtigt, ist gefordert. 
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Gemeinsamer Aufruf der Präsidenten und Direktoren  
der Wirtschaftsforschungsinstitute vom 12. März 2008

Beschäftigungschancen statt Mindestlohn!

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine Neufassung des Gesetzes über Mindestarbeits-
bedingungen (MindArbBedG) und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) für möglichst 
viele Branchen Mindestlöhne in Deutschland einzuführen. Entsprechende Gesetzentwürfe des 
Bundesarbeitsministers liegen vor. Wir müssen vor deren Umsetzung ausdrücklich warnen! 
Ohne Not würde mit diesem Schritt der Weg in eine staatliche Lohnfestsetzung bereitet und 
das erfolgreiche System der marktwirtschaftlichen Ordnung in seinen Grundfesten beschä-
digt. Statt das angestrebte sozialpolitische Ziel zu erreichen, droht ein erheblicher Abbau von 
Arbeitsplätzen für niedrig entlohnte Arbeitnehmer. Mit Eingriffen wider die ökonomische 
Vernunft nimmt man den Menschen die Chance zur Teilnahme am ökonomischen und gesell-
schaftlichen Geschehen. Im Einzelnen gilt:

1.  Ein Mindestlohn ist sozialpolitisch ineffizient

Ein Mindestlohn ist nicht erforderlich, um eine Grundsicherung bereit zu stellen. Mit dem Ar-
beitslosengeld II besteht bereits ein Instrument, das diese sozialpolitische Funktion erfüllt. 
ALG II erhält jeder Bedürftige unabhängig von der Ursache seiner Notlage und unabhängig 
von Versicherungszeiten. Damit wird zugleich ein impliziter (der familiären Situation ange-
passter) Mindestlohn definiert, denn die gewährten Transfers entsprechen einem Erwerbsein-
kommen, das bei Bruttostundenlöhnen von ca. 4 bis 5 Euro (Alleinstehende) bis über 10 Euro 
(Verheiratete mit Kindern) erzielt werden würde. Die Zuzahlungen im Rahmen des ALG II 
verhindern zudem, dass das Einkommen gering bezahlter Beschäftigter unter das soziale 
Existenzminimum fallen kann. Ein Mindestlohn ist kein geeignetes Umverteilungsinstrument, 
weil ein erheblicher Teil der Bezieher gar nicht bedürftig im Sinne der Bedarfsgemeinschaften 
ist. So leben viele derjenigen Mindestlohnbezieher, die ihren Job behalten, nicht in Haushal-
ten mit geringem Einkommen – etwa Zweitverdiener oder Jugendliche, die bei ihren Eltern 
wohnen. In diesen Fällen verteilt der Mindestlohn nicht nach der Bedürftigkeit um, sondern 
begünstigt auch die finanziell Bessergestellten. Umgekehrt kann ein Alleinverdiener auch 
nach Einführung eines Mindestlohns noch „arm“ sein und seinen persönlichen Bedarf nicht 
decken, wenn er eine mehrköpfige Familie hat.
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2.  Ein gesetzlicher Mindestlohn vernichtet Arbeitsplätze

Trotz des im Sozialsystem angelegten Mindestlohns würde eine gesetzliche Lohnuntergrenze 
in der anvisierten Höhe von 7,50 Euro eine erhebliche Bindungswirkung entfalten. Ein Vier-
tel der privat Beschäftigten im Osten und etwa ein Zehntel im Westen verdienen weniger als 
diesen Betrag. Die notwendige Lohnerhöhung wird in erheblichem Umfang neue Arbeitslosig-
keit erzeugen. Betroffen wäre dabei vor allem der Dienstleistungssektor. Auch wenn es den 
Unternehmen gelingt, die höheren Arbeitskosten großenteils auf die Preise zu überwälzen, 
hätte dies gravierende Auswirkungen, weil die Nachfrage bei steigenden Preisen sinkt. Häufig 
sind jedoch die Möglichkeiten begrenzt, erhöhte Arbeitskosten auf die Preise zu überwälzen. 
Dann werden die Unternehmen mit verstärkter Rationalisierung reagieren, also Arbeitskräfte 
durch Maschinen austauschen, oder mit der Verlagerung von Produktionsstätten, wenn die 
heimische Nachfrage nach den entsprechenden Gütern und Leistungen auch aus dem Ausland 
befriedigt werden kann, wo zu niedrigeren Löhnen produziert wird. Haushalte können zudem 
verteuerte Dienstleistungen durch Waren oder Schwarzarbeit ersetzen. So oder so – der Min-
destlohn führt zu erheblichen Beschäftigungsverlusten. Diese Beschäftigungsverluste sind im 
Westen unseres Landes erheblich. Im Osten werden sie erschütternde Ausmaße annehmen. 

Großbritannien, wo 1997 ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wurde, als Beispiel für die 
vermeintlich positiven Wirkungen ins Feld zu führen, ist verfehlt. Hier werden allen vorliegen-
den Belegen zufolge negative Beschäftigungswirkungen im unteren Lohnbereich tendenziell 
durch die positiven Arbeitsmarktwirkungen des Wirtschaftswachstums überkompensiert. Zu-
dem ist der Arbeitsmarkt in Großbritannien weit flexibler als in Deutschland, und nur 1,9 Pro-
zent der britischen Arbeitnehmer beziehen den Mindestlohn. Auf der Grundlage der niedrigen 
deutschen Wachstumsraten wäre der auf dem hiesigen Arbeitsmarkt angerichtete Schaden 
nicht zu übersehen. Wie nachteilig ein hoher Mindestlohn für die Beschäftigung ist, zeigt sich 
in Frankreich. Dort stellt der Mindestlohn, der gut 15 Prozent der Beschäftigten betrifft, gerade 
für Jugendliche eine hohe Markteintrittshürde dar und führt zu deutlichen Arbeitsplatzverlus-
ten bei Geringqualifizierten und Jugendlichen.

3.  Es droht eine staatliche Lohnfestsetzung

In Deutschland werden immer noch fast zwei Drittel der Beschäftigten durch tarifvertragliche 
Regelungen erfasst. Die Tarifautonomie funktioniert in vielen Bereichen also nach wie vor. Zur 
Tarifautonomie gehört aber nicht nur das Recht, die Arbeitsbedingungen über Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften in kollektiv ausgehandelten Tarifverträgen zu regeln (positive 
Koalitionsfreiheit). Dazu gehört auch das Recht, individuell zu verhandeln (negative Koalitions-
freiheit). Diesem Außenseiterwettbewerb durch tarifungebundene Firmen und Arbeitnehmer 
ist es nicht unwesentlich zu verdanken, dass Deutschland nach einer langen Phase moderater 
Lohnabschlüsse heute wieder international wettbewerbsfähig geworden ist. 

Vor allem branchenbezogene Mindestlöhne würden jedoch in die negative Koalitionsfreiheit 
eingreifen, indem sie den Außenseiterwettbewerb faktisch außer Kraft setzten. So entfiele 
die Möglichkeit einer Korrektur der Tarifpolitik durch Außenseiterwettbewerb. Die Diskussion 
über einen Mindestlohn für die Zeitarbeit zeigt, dass sogar in die positive Koalitionsfreiheit 
eingegriffen werden soll. Der Tarifvertrag einer DGB-Tarifgemeinschaft soll den Tarifvertrag 
einer CGB-Tarifgemeinschaft verdrängen können. Dies wäre ein verfassungswidriger Eingriff 
in die Freiheit der Tarifvertragsparteien, Tarifverträge ohne staatlichen Einfluss abschließen 
zu können. 

Die geplante Novellierung des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes aus dem Jahre 1952 hebelt 
die Tarifautonomie ein weiteres Stück aus. Während die Allgemeinverbindlichkeit und das 
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Arbeitnehmer-Entsendegesetz tarifliche Mindestlöhne erst dann gesetzlich ausweiten, wenn 
in den tarifgebundenen Firmen mindestens 50 Prozent der Beschäftigten des relevanten Gel-
tungsbereichs arbeiten, soll das MindArbBedG Tarifverträge auch auf tarifungebundene Au-
ßenseiter ausweiten. Als Folge davon würde eine Mehrheit durch eine Minderheit majorisiert. 
Der Weg zum staatlichen Lohndiktat ist damit offen. Der Staat legt so die Axt an einen Pfeiler 
der sozialen Marktwirtschaft.
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